
ISK Pastoralraum Eschweiler, 2023, Seite 1 von 15 

   

Institutionelles Schutzkonzept Pastoralraum Eschweiler 
 
 
1. Präambel 
 
2. Bausteine des ISK 
 

2.1 Persönliche Eignung (§ 4 PrävO)  
 
2.2 Erweitertes Führungszeugnis (EFZ) und Selbstauskunftserklärung  
      (§ 5 PrävO)   
 
2.3 Verhaltenskodex u. SVE (§ 6 PrävO)  
 
2.4 Beratungs- u. Beschwerdewege (§ 7 PrävO)  
 
2.5 Qualitätsmanagement (§ 8 PrävO)  
 
2.6 Aus- u Fortbildung (§ 9 PrävO)  
 
2.7 Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen (§ 10 PrävO)  

 
3. Inkrafttreten 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISK Pastoralraum Eschweiler, 2023, Seite 2 von 15 

   

1. Präambel 
 
Dieses Institutionelle Schutzkonzept gilt erstmalig für den gesamten Pastoralraum E-
schweiler und ist eine Zusammenführung der bisherigen Schutzkonzepte, bestehend 
aus dem der Pfarrei Heilig Geist (GdG Eschweiler Süd), der Pfarre St. Severin in E-
schweiler-Weisweiler/Hücheln (Teil der GdG Nord), dem der Pfarren St. Cäcilia Hehl-
rath, St. Blasius, St. Silvester und St. Georg, dem der Pfarre St. Bonifatius (jeweils 
Teile der GdG Eschweiler Nord) und der Pfarre St. Peter und Paul (GdG Eschweiler 
Mitte). Grundlage für die Erstellung ist ebenso die neue Präventionsordnung von Mai 
2022. 
 
Traditionell ist Kinder- und Jugendarbeit in unserem Pastoralraum Eschweiler ein wich-
tiger Bestandteil unserer pastoralen Arbeit. Viele Kinder und Jugendliche begleiten wir 
im Rahmen unserer Kommunion- und Firmvorbereitung, in der Messdienerschaft, in 
Chören, bei den Ferienspielen, in der Kinderkirche und bei den Sternsingern, in der 
offenen und verbandlichen Arbeit der Gemeinden sowie in den anderen Einrichtungen 
unseres Pastoralraums. 
 
Die zu unserem Pastoralraum gehörenden Einrichtungen wie z. B. Haus St. Josef – 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, das KiJuZe – Kinder- und Jugendzentrum, die 
Pfadfinderstämme, das Kinderferienwerk Röhe und die pro futura-Kindertagesstätten 
erstellen jeweils ein eigenes Institutionelles Schutzkonzept. 
 
Der Schutz gegen sexualisierte Gewalt ist gerade für uns als katholische Kirche nach 
Bekanntwerden langjähriger Vergehen und Verbrechen ein großes Anliegen. Neben 
der Aufarbeitung der Straftaten und der Anerkennung des Leids der Betroffenen gehört 
eine gründliche und sachgerechte Prävention zu den wichtigsten Aufgaben. 
 
Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche gerne zu uns kom-
men, sich angenommen und ernstgenommen, wertgeschätzt, wohl und sicher fühlen. 
Ebenso möchten wir, dass die Eltern ihre Kinder bei uns gut aufgehoben wissen. Wir 
möchten als Pastoralraum ein Teil der Kirche sein, der sich bemüht, mit der pastoralen 
Arbeit die Liebe Gottes zur Welt und seinen Geschöpfen sichtbar zu machen. Damit 
tragen wir eine große Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen und Schutzbefohlenen und wollen sie - soweit es in unseren Möglichkei-
ten liegt - vor sexuellen Übergriffen, vor einer sexualisierten Atmosphäre und ge-
schlechtsspezifischen Diskriminierungen schützen. Dies bezieht auch den Blick auf 
mögliche psychische oder physische Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Schutz-
befohlene sowie den geistlichen Missbrauch mit ein. 
 
Seit Erstellung der Schutzkonzepte bis zum 31.12.2018 hat es bis jetzt keinen Fall von 
sexuellem Missbrauch oder Übergriffen gegeben. In vielen Bereichen halten wir durch 
veränderte Strukturen wie z. B. den Wegfall von Gruppenstunden in der Erstkommu-
nion- und Firmvorbereitung potentielle Gefahrensituationen gering. Durch Sensibilisie-
rung und Schulungen zu den Themen sexueller Missbrauch und Prävention wurden 
und werden unsere haupt- und ehrenamtlich Tätigen sowie z.B. unsere Küster*Innen, 
Messdienerleiter*Innen dahingehend eingehend informiert und geschult und sind gut 
auf den Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen vorbereitet. Unsere 
Präventionsfachkräfte sind jederzeit ansprechbar. 
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Der in diesem Schutzkonzept vorgestellte Verhaltenskodex ist verbindlich für alle, die 
in unserem Namen und Auftrag mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sei es haupt-, 
neben-, oder ehrenamtlich. Gleichzeitig möchten wir gerade den ehrenamtlich Tätigen 
damit einen sicheren Handlungsrahmen geben. 
 
 
2. Bausteine des Institutionellen Schutzkonzeptes 
 
2.1 Persönliche Eignung (§ 4 PrävO) 

In unserem Pastoralraum und in den dazugehörenden Einrichtungen werden nur Per-
sonen mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung von Schutzbe-
fohlenen betraut, die neben der erforderlichen fachlichen auch über die notwendige 
persönliche Eignung verfügen. Personen, die wegen strafbarer sexualbezogener 
Handlungen nach dem Strafgesetzbuch oder dem kirchlichen Recht verurteilt sind, 
werden nicht eingesetzt.  

In Vorstellungs- und Erstgesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Eh-
renamtlichen wird über den Präventionsansatz in unserem Pastoralraum informiert 
und unsere Position dargelegt. Die Bewerber*Innen werden darauf hingewiesen, dass 
sie ein Erweitertes Führungszeugnis vorlegen, unseren Verhaltenskodex durch Unter-
schrift anerkennen und eine Grundschulung zur Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt wahrnehmen müssen. Diese Vorgaben werden durch unsere Verwaltungskoordi-
nator*Innen vorgenommen, geprüft und überwacht. 

In Bewerbungsgesprächen sowie bei der Auswahl von ehrenamtlich Tätigen und Prak-
tikanten*Innen, die Aufgaben in Einrichtungen, Gruppen und Diensten unseres Pasto-
ralraums wahrnehmen wollen, überprüfen wir die Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
mit der Problematik „Nähe - Distanz“ und „sexualisierte Gewalt“. Wir geben Informati-
onen mit allen relevanten Punkten, die die geltenden Standards beschreiben (PrävO, 
die Leitlinien, Verhaltenskodex) und unsere weiteren Vorgaben (Schulung, Erweitertes 
Führungszeugnis) weiter.  

Auch die schon länger bei uns Beschäftigten müssen sich an diesen Kriterien messen 
lassen, daher sind alle bereits in der Thematik geschult und nehmen mindestens alle 
fünf Jahre an entsprechenden Fortbildungen teil.  

Wir halten es für notwendig, dass unser Umgang miteinander immer wieder reflektiert, 
überprüft und weiterentwickelt wird und Bedingungen geschaffen werden, die das Ri-
siko von sexualisierter Gewalt minimieren.  

In Mitarbeitendengesprächen wird gemeinsam überprüft, welche Erfahrungen inzwi-
schen vorliegen und ob Unterstützungsbedarf besteht.  

 
2.2 Erweitertes Führungszeugnis (EFZ) und Selbstauskunftserklärung (§ 5 PrävO) 

Es besteht die Vorlagepflicht eines EFZ für alle, die mit minderjährigen Schutzbefoh-
lenen zu tun haben. Ein neues, aktuelles EFZ muss alle fünf Jahre vorgelegt werden.  
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Ob ein Erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss oder nicht, hängt nicht 
vom Beschäftigungsumfang ab, sondern von Art, Dauer und Intensität (Nah- und 
Abhängigkeitsbereich) des Kontaktes mit Minderjährigen bzw. erwachsenen Schutz-
befohlenen. Grundlage der Entscheidung ist die Einschätzung, wann ein besonderes 
Vertrauensverhältnis entsteht.  

Wir als Pastoralraum entscheiden gemäß den gesetzlichen und vertraglichen Bindun-
gen, welche Personen/-gruppen ein EFZ vorlegen müssen. Die so erstellte Liste wird 
regelmäßig überprüft.  

Dies gilt für Haupt- und Nebenamtliche genauso wie für Ehrenamtliche. Dazu gehören 
auch Mitarbeitende von externen Kooperationspartnern/-innen.  

Mit Einführung der PrävO sind in unserem Pastoralraum in den letzten Jahren EFZ 
von allen zu dem Zeitpunkt bereits bei uns Arbeitenden eingefordert worden.  

Bei Neueinstellung gilt das EFZ als Eingangsvoraussetzung.  

Die Vorlage der EFZ wird dokumentiert.  

Verwaltungskoordinator*Innen im Pastoralraum Eschweiler sind aktuell: 

Ulrike Vogel-Wittemann, Anita Mertens und Reiner Ziemons. 

Die Verwaltungskoordinator*Innen werden nach datenschutztechnischen Bedingun-
gen dann aktiv, wenn ein Eintrag besteht. Sie sorgen auch dafür, dass nach fünf Jah-
ren ein aktuelles EFZ vorgelegt wird.  

Es werden nur sexualrelevante Einträge erhoben. Das EFZ wird nur dokumentiert und 
nicht in die Personalakte genommen, sondern dem Mitarbeitenden zurückgegeben.  

Zusätzlich zum EFZ wird von Hauptamtlichen und Nebenamtlichen einmalig eine 
Selbstauskunftserklärung vorgelegt. Mit Unterschrift geht der-/diejenige eine Selbst-
verpflichtung ein, zur umgehenden Mitteilung an den Dienstgeber, wenn ein Verfahren 
gegen ihn/sie eingeleitet wird oder wenn Vorwürfe gegen ihn/sie erhoben werden.  

Der geltende Verhaltenskodex wird ebenfalls durch Unterschrift anerkannt. 

 
2.3 Verhaltenskodex (§ 6 PrävO) 

Der Verhaltenskodex unseres Pastoralraums beschreibt Grundhaltungen, die zum ei-
genverantwortlichen Handeln ermutigen und dafür Orientierung geben. Zu einem 
Grenzen achtenden Umgang miteinander gehören insbesondere Aussagen zu: Acht-
samkeit, Wertschätzung, Respekt, Transparenz in Arbeits- und Handlungsabläufen 
und einer offenen Kommunikationskultur. Der Verhaltenskodex wird von jedem haupt-
, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden durch Unterschrift anerkannt. 
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Adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz  

In der Arbeit mit Schutzbefohlenen bin ich mir meiner besonderen Rolle als Vorbild, 
als Vertrauensperson und meiner Autoritätsstellung bewusst. Ich missbrauche dieses 
Macht- verhältnis nicht, sondern verpflichte mich dazu, meine Machtposition nicht aus-
zunutzen.  

Spiele, Methoden, Übungen, Aktionen werden von mir so gestaltet, dass den Teilneh-
menden keine Angst gemacht wird. Individuelle Grenzen nehme ich ernst und respek-
tiere sie und werde sie nicht abfällig kommentieren. 

Einzelgespräche und Übungseinheiten werden nur in den dafür vorgesehenen Räum-
lichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. Privaträume sind 
in aller Regel tabu für Einzelgespräche. Wer aus guten Gründen von dieser Regel 
abweicht, muss dies immer transparent machen. Das bedeutet beispielsweise, zuvor 
andere Betreuer*Innen oder Kollegen*Innen darüber zu informieren; in begründeten 
Ausnahmefällen ist dies auch noch nachträglich möglich. 

Sprache und Wortwahl  

Ich passe meine Sprache und meine Wortwahl meiner Rolle an. In keiner Form des 
Miteinanders verwende ich sexualisierte Sprache. Ebenso dulde ich keine abfälligen 
Bemerkungen und Bloßstellungen, auch nicht unter Schutzbefohlenen. Bei sprachli-
chen Grenzverletzungen werde ich meiner Rolle gerecht und schreite ein. Schutzbe-
fohlene nenne ich bei ihrem Vornamen. Spitznamen verwende ich nur, wenn der/die 
Betreffende das möchte. Kosenamen wie z. B. Schätzchen oder Mäuschen verwende 
ich nicht. 

Angemessenheit von Körperkontakten  

Mit körperlichen Berührungen gehe ich zurückhaltend um und erlaube sie auch nur, 
wenn die/der jeweilige Schutzbefohlene dies auch wünscht oder die Situation es zur 
Abwehr einer Bedrohung (z. B. Straßenverkehr, tätliche Auseinandersetzungen unter 
Schutzbefohlenen) erfordert. Ebenso schreite ich bei unangemessenem Körperkon-
takt unter Schutzbefohlenen ein. Mir ist bekannt, dass körperliche Annäherung in Ver-
bindung mit Belohnung oder Bestrafung verboten sind. 

Verhalten auf Freizeiten und Reisen  

Soweit es meinem Verantwortungsbereich entspricht, werde ich dafür sorgen, dass 
auf Veranstaltungen und Reisen Schutzbefohlene von einer ausreichenden Anzahl an 
Betreuer/-inne/n begleitet werden, bei geschlechtsgemischten Gruppen soll sich dies 
auch bei der Betreuung widerspiegeln. Schutzbefohlene und Betreuer-/innen schlafen 
in getrennten Räumen. Diese sollen nach Möglichkeit geschlechtsgetrennt sein. Aus-
nahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten werde ich vor der Veranstaltung klären 
und gegenüber den Erziehungsberechtigten und ggf. der Präventionsfachkraft trans-
parent machen.  
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In Schlaf- und Sanitärräumen, Umkleiden und ähnlichen Räumen halte ich mich als 
Betreuungsperson in aller Regel nicht alleine mit Schutzbefohlenen auf. Ausnahmen 
kläre ich mit der Leitung der Veranstaltung vorher ab. Übernachtungen von Schutzbe-
fohlenen in privaten Räumlichkeiten von mir oder anderen Betreuungspersonen lasse 
ich in aller Regel nicht stattfinden. Mir ist bekannt, dass Ausnahmen hiervon der 
Präventionsfachkraft nach Möglichkeit zuvor begründet bekannt gegeben werden und 
gegenüber den Erziehungsberechtigten transparent gemacht werden müssen.  

Zimmer und Schlafplätze aller Beteiligten beachte ich als deren Privat- bzw. Intims-
phäre. Ohne vorheriges Anklopfen betrete ich diese Räume nicht. Ich fotografiere oder 
filme niemanden in nacktem Zustand, aufreizender oder leicht bekleideter Pose oder 
gegen seinen Willen. Machen dies Gruppenmitglieder untereinander, schreite ich ein. 
Mir ist bewusst, dass das Recht am eigenen Bild uneingeschränkt zu beachten ist. 
Mutproben gehören nicht in meine Arbeit mit Schutzbefohlenen. 

Beachtung der Intimsphäre  

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das ich in allen Situationen wahren 
werde. Ich akzeptiere die vorgegebenen klaren Verhaltensregeln, um die individuelle 
Intimsphäre sowohl der Schutzbefohlenen, als auch der betreuenden haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter*Innen zu achten und zu schützen.  

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken  

Ich sensibilisiere Schutzbefohlene für eine verantwortungsvolle Nutzung der digitalen 
Medien und sozialen Netzwerke. Gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges 
oder sexistisches Verhalten und Mobbing beziehe ich Stellung und schreite ein. Mir ist 
bekannt, dass jedwede pornographischen Inhalte, egal in welcher Form, nicht erlaubt 
sind.  

Zulässigkeit von Geschenken  

Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an Einzelne werde ich – 
wenn überhaupt – nur in einem geringen Maße vergeben und ohne, dass daran eine 
Gegenleistung geknüpft ist. 

Erzieherische Maßnahmen  

Bei erzieherischen Maßnahmen steht das Wohl der Schutzbefohlenen im Vorder-
grund. Deswegen sorge ich dafür, dass Maßnahmen im direkten Zusammenhang mit 
dem Regelbruch stehen und angemessen sind. Jede Form von Gewalt, Erniedrigung, 
Bloßstellung oder Freiheitsentzug ist untersagt und wird auch nicht von mir angewen-
det. 
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2.4 Beratungs- u. Beschwerdewege (§ 7 PrävO) 

Bei der Vermutung, dass eine schutzbefohlene Person Opfer sexualisierter Gewalt ge-
worden ist oder wenn eine schutzbefohlene Person davon berichtet, kann man sich an 
die Präventionsfachkräfte im Bereich des Pastoralraums wenden. Unabhängig davon 
besteht auch die Möglichkeit sich an die Präventionsbeauftragte des Bistums Aachen 
(Tel. 0241/452-204) zu wenden. Bei Verdacht gegen Mitarbeiter*Innen der Kirche kann 
man sich an die Hotline im Bistum Aachen (Tel. 0241-452-225) wenden. Darüber hin-
aus können Betroffene auch eigenständig Kontakt mit Beratungsstellen aufnehmen. 
Eine Liste von Beratungsstellen findet man Internet: www.praevention-bistum-
aachen.de 

 

Die Präventionsfachkräfte sind bekannt und in den Unterlagen verankert. 

Zur Präventionsfachkraft nach § 12 der Bischöfl. Präventionsordnung sind für den 
Pastoralraum Eschweiler benannt:  

Gemeindereferentin Angela Pohl, Tel.: 02403/5077149, Handy: 0173-2528961,          
angela.pohl@eschweiler-kirche.de 

Gemeindereferentin Petra Minge, Tel. 02403/5026819, Handy: 0151-17654811, 
petra.minge@eschweiler-kirche.de 

Ehrenamtlich Tätige: Ute Leroy, ute.leroy@eschweiler-kirche.de 

Ehrenamtlich Tätige: Helen Nüsser, helen.nuesser@eschweiler-kirche.de 

Die Kontaktdaten und Mailadressen der Präventionsfachkräfte sind auf unserer Home-
page www.katholisch-eschweiler.de Unterpunkt „Prävention“ zu finden. 

 
Unsere Präventionsfachkraft  
 

• ist Ansprechpartner/-in für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei allen 
Fragen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt  
 

• unterstützt unseren Rechtsträger bei der Erstellung und Umsetzung des Insti-
tutionellen Schutzkonzeptes  

 

• bemüht sich um die Platzierung des Themas in den Strukturen und Gremien 
unserer Rechtsträger  

 

• berät uns bei der Organisation und Durchführung von Präventionsprojekten 
und -maßnahmen für Minderjährige und schutz- oder hilfebedürftige Erwach-
sene und unterstützt den Träger darin, dass qualifizierte Personen zum Ein-
satz kommen  

 

http://www.praevention-bistum-aachen.de/
http://www.praevention-bistum-aachen.de/
tel:+4924035077149
mailto:angela.pohl@eschweiler-kirche.de
mailto:petra.minge@eschweiler-kirche.de
mailto:ute.leroy@eschweiler-kirche.de
mailto:helen.nuesser@eschweiler-kirche.de
http://www.katholisch-eschweiler.de/
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• ist Kontaktperson vor Ort für die Präventionsbeauftragte des Bistums Aachen 
und gibt Fort- und Weiterbildungsbedarfe an diese weiter  

 

2.5 Qualitätsmanagement (§ 8 PrävO) 

Über die Maßnahmen zur Prävention informiert der Pastoralraum vor allem auf der 
Homepage, im Pfarrbrief und durch Aushänge. Eine „Checkliste für Verfahrensschritte 
bei einem Vorfall sexualisierter Gewalt“ wird von der jeweiligen Präventionsfachkraft 
angewandt. 

 

2.6 Aus- u Fortbildung (§ 9 PrävO) 

Grundschulungen zum Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt" sind für haupt-, 
neben- und ehrenamtlich Tätige verpflichtend. 

Die Intensität der Schulung (3 bis 12 Stunden) hängt davon ab, wieviel Kontakt eine 
Person zu Schutzbefohlenen hat oder welche Leitungsaufgabe ihr zukommt. 

Die Grundschulungen sensibilisieren für das Thema und machen die Verantwortung 
jeder/s Einzelnen deutlich. Sie vermitteln Fachwissen zum Thema sexualisierte Ge-
walt, zeigen Verfahrenswege im Falle einer Vermutung oder eines Verdachts auf und 
geben Raum, das eigene Handeln zu reflektieren. 

Wir informieren unsere haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden gründlich 
über Prävention gegen sexualisierte Gewalt und informieren auch regelmäßig über 
entsprechende Schulungsangebote. Wir sorgen dafür, dass alle an entsprechenden 
Schulungen teilnehmen. Die Teilnahme wird jeweils dokumentiert. 

Schulungen erfolgen spätestens alle fünf Jahre oder bei Bedarf. So wollen wir sicher-
stellen, dass fachliche und persönliche Qualifikation in diesem Bereich noch ausrei-
chen, da sich auch die äußeren Bedingungen im Laufe der Zeit ständig verändern. 

2.7 Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen (§ 10 PrävO) 

Die Mitarbeitenden verfolgen das Ziel, alle Kinder und Jugendlichen darin zu unterstüt-
zen, eigenverantwortliche, selbständige Persönlichkeiten zu werden. Sie pflegen einen 
wertschätzenden Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und stehen ihnen als glaubwür-
dige Vorbilder und Ansprechpartner*Innen zur Verfügung.  

Kinder und Jugendliche sollen gezielt in ihrer Wahrnehmung, ihrem Selbstbewusstsein 
und in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden. Es geht um respektvollen und grenz-
achtenden Umgang in der Begegnung miteinander sowie um einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Medien. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISK Pastoralraum Eschweiler, 2023, Seite 12 von 15 

   

 
 
 
 
 



ISK Pastoralraum Eschweiler, 2023, Seite 13 von 15 

   

 
  



ISK Pastoralraum Eschweiler, 2023, Seite 14 von 15 

   

Verhaltenskodex (§ 6 PrävO) 

Der Verhaltenskodex unserer GdG beschreibt Grundhaltungen, die zum eigenverant-
wortlichen Handeln ermutigen und dafür Orientierung geben. Zu einem Grenzen ach-
tenden Umgang miteinander gehören insbesondere Aussagen zu: Achtsamkeit, Wert-
schätzung, Respekt, Transparenz in Arbeits- und Handlungsabläufen und einer offe-
nen Kommunikationskultur.  

Adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz  

In der Arbeit mit Schutzbefohlenen bin ich mir meiner besonderen Rolle als Vorbild, 
als Vertrauensperson und meiner Autoritätsstellung bewusst. Ich missbrauche dieses 
Machtverhältnis nicht, sondern verpflichte mich dazu, meine Machtposition nicht aus-
zunutzen. Spiele, Methoden, Übungen, Aktionen werden von mir so gestaltet, dass 
den Teilnehmenden keine Angst gemacht wird. Individuelle Grenzen nehme ich ernst 
und respektiere sie und werde sie nicht abfällig kommentieren. 

Einzelgespräche und Übungseinheiten werden nur in den dafür vorgesehenen Räum-
lichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. Privaträume sind 
in aller Regel tabu für Einzelgespräche. Wer aus guten Gründen von dieser Regel 
abweicht, muss dies immer transparent machen. Das bedeutet beispielsweise, zuvor 
andere Betreuer/-innen oder Kollegen/-innen darüber zu informieren; in begründeten 
Ausnahmefällen ist dies auch noch nachträglich möglich. 

Sprache und Wortwahl  

Ich passe meine Sprache und meine Wortwahl meiner Rolle an. In keiner Form des 
Miteinanders verwende ich sexualisierte Sprache. Ebenso dulde ich keine abfälligen 
Bemerkungen und Bloßstellungen, auch nicht unter Schutzbefohlenen. Bei sprachli-
chen Grenzverletzungen werde ich meiner Rolle gerecht und schreite ein. Schutzbe-
fohlene nenne ich bei ihrem Vornamen. Spitznamen verwende ich nur, wenn der/die 
Betreffende das möchte. Kosenamen wie z. B. Schätzchen oder Mäuschen verwende 
ich nicht. 

Angemessenheit von Körperkontakten  

Mit körperlichen Berührungen gehe ich zurückhaltend um und erlaube sie auch nur, 
wenn die/der jeweilige Schutzbefohlene dies auch wünscht oder die Situation es zur 
Abwehr einer Bedrohung (z. B. Straßenverkehr, tätliche Auseinandersetzungen unter 
Schutzbefohlenen) erfordert. Ebenso schreite ich bei unangemessenem Körperkon-
takt unter Schutzbefohlenen ein. Mir ist bekannt, dass körperliche Annäherung in Ver-
bindung mit Belohnung oder Bestrafung verboten sind. 

Verhalten auf Freizeiten und Reisen  

Soweit es meinem Verantwortungsbereich entspricht, werde ich dafür sorgen, dass 
auf Veranstaltungen und Reisen Schutzbefohlene von einer ausreichenden Anzahl an 
Betreuer/-inne/n begleitet werden, bei geschlechtsgemischten Gruppen soll sich dies 
auch bei der Betreuung widerspiegeln. Schutzbefohlene und Betreuer-/innen schlafen 
in getrennten Räumen. Diese sollen nach Möglichkeit geschlechtsgetrennt sein. Aus-
nahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten werde ich vor der Veranstaltung klären 
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und gegenüber den Erziehungsberechtigten und ggf. der Präventionsfachkraft trans-
parent machen.  

In Schlaf- und Sanitärräumen, Umkleiden und ähnlichen Räumen halte ich mich als 
Betreuungsperson in aller Regel nicht alleine mit Schutzbefohlenen auf. Ausnahmen 
kläre ich mit der Leitung der Veranstaltung vorher ab. Übernachtungen von Schutzbe-
fohlenen in privaten Räumlichkeiten von mir oder anderen Betreuungspersonen lasse 
ich in aller Regel nicht stattfinden. Mir ist bekannt, dass Ausnahmen hiervon der 
Präventionsfachkraft nach Möglichkeit zuvor begründet bekannt gegeben werden und 
gegenüber den Erziehungsberechtigten transparent gemacht werden müssen.  

Zimmer und Schlafplätze aller Beteiligten beachte ich als deren Privat- bzw. Intims-
phäre. Ohne vorheriges Anklopfen betrete ich diese Räume nicht. Ich fotografiere oder 
filme niemanden in nacktem Zustand, aufreizender oder leicht bekleideter Pose oder 
gegen seinen Willen. Machen dies Gruppenmitglieder untereinander, schreite ich ein. 
Mir ist bewusst, dass das Recht am eigenen Bild uneingeschränkt zu beachten ist. 
Mutproben gehören nicht in meine Arbeit mit Schutzbefohlenen. 

Beachtung der Intimsphäre  

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das ich in allen Situationen wahren 
werde. Ich akzeptiere die vorgegebenen klaren Verhaltensregeln, um die individuelle 
Intimsphäre sowohl der Schutzbefohlenen, als auch der betreuenden haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter/-innen zu achten und zu schützen.  

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken  

Ich sensibilisiere Schutzbefohlene für eine verantwortungsvolle Nutzung der digitalen 
Medien und sozialen Netzwerke. Gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges 
oder sexistisches Verhalten und Mobbing beziehe ich Stellung und schreite ein. Mir ist 
bekannt, dass jedwede pornographischen Inhalte, egal in welcher Form, nicht erlaubt 
sind.  

Zulässigkeit von Geschenken  

Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an Einzelne werde ich – 
wenn überhaupt – nur in einem geringen Maße vergeben und ohne, dass daran eine 
Gegenleistung geknüpft ist. 

Erzieherische Maßnahmen  

Bei erzieherischen Maßnahmen steht das Wohl der Schutzbefohlenen im Vorder-
grund. Deswegen sorge ich dafür, dass Maßnahmen im direkten Zusammenhang mit 
dem Regelbruch stehen und angemessen sind. Jede Form von Gewalt, Erniedrigung, 
Bloßstellung oder Freiheitsentzug ist untersagt und wird auch nicht von mir angewen-
det. 

___________________________  ______________________________ 
Eschweiler, den        Unterschrift  


